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ErwGr

Erwägungsgrund 124 - Federführende Behörde bei Verarbeitung in mehreren
Mitgliedsstaaten

1 Findet die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Tätigkeit einer
Niederlassung eines Verantwortlichen oder eines Auftragsverarbeiters in der Union statt und hat der
Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter Niederlassungen in mehr als einem Mitgliedstaat oder
hat die Verarbeitungstätigkeit im Zusammenhang mit der Tätigkeit einer einzigen Niederlassung
eines Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters in der Union erhebliche Auswirkungen auf
betroffene Personen in mehr als einem Mitgliedstaat bzw. wird sie voraussichtlich solche
Auswirkungen haben, so sollte die Aufsichtsbehörde für die Hauptniederlassung des Verantwortlichen
oder Auftragsverarbeiters oder für die einzige Niederlassung des Verantwortlichen oder
Auftragsverarbeiters als federführende Behörde fungieren. 2 Sie sollte mit den anderen Behörden
zusammenarbeiten, die betroffen sind, weil der Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter eine
Niederlassung im Hoheitsgebiet ihres Mitgliedstaats hat, weil die Verarbeitung erhebliche
Auswirkungen auf betroffene Personen mit Wohnsitz in ihrem Hoheitsgebiet hat oder weil bei ihnen
eine Beschwerde eingelegt wurde. 3 Auch wenn eine betroffene Person ohne Wohnsitz in dem
betreffenden Mitgliedstaat eine Beschwerde eingelegt hat, sollte die Aufsichtsbehörde, bei der
Beschwerde eingelegt wurde, auch eine betroffene Aufsichtsbehörde sein. 4 Der Ausschuss sollte – im
Rahmen seiner Aufgaben in Bezug auf die Herausgabe von Leitlinien zu allen Fragen im
Zusammenhang mit der Anwendung dieser Verordnung – insbesondere Leitlinien zu den Kriterien
ausgeben können, die bei der Feststellung zu berücksichtigen sind, ob die fragliche Verarbeitung
erhebliche Auswirkungen auf betroffene Personen in mehr als einem Mitgliedstaat hat und was einen
maßgeblichen und begründeten Einspruch darstellt.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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